
V STAJDTGEMEINIDIE IfULLN AJDl DONAU

Stadtamt T ulln - Minoritenplatz t - A-3430 Tulln

TBL. .07-2- 72-/6 ^O/ PW FaX:C2.2. 72-/6 -IOC PVR:0<987173

24. Juni 2024

VERORDNUNG
des Gemeinderates der Stadtgemeinde Tulln gemäß § 2a NÖ Polizeistrafgesetz, LGBI.4000. 
bezüglich des Verbotes betreffend der Konsumation von alkoholischen Getränken an öffent
lichen Orten

§1

Zur Vermeidung und Abwehr von Verhaltensweisen, die das örtliche Gemeinschaftsleben 
stören sowie aus Gründen der öffentlichen Sicherheit wird mit Wirkung vom 1. Juli 2024 der 
Konsum von alkoholischen Getränken auf dem des sich im öffentlichen Gut nordöstlich der 
Bahnhofstraße befindlichen Grundstück 1119/2, KG Tulln, verboten. Das von diesem Verbot 
betroffene Gebiet ist im beiliegenden Plan rot umrandet.

§2

Der Konsumation gleichzusetzen ist ein Verhalten, bei dem alkoholische Getränke mitgeführt 
werden und auf Grund der gesamten äußeren Umstände darauf geschlossen werden kann, 
dass eine Konsumation stattfindet oder unmittelbar bevorsteht, wie das Bereithalten oder 
Öffnen von Behältnissen alkoholischer Getränke oder das Setzen sonstiger der eigentlichen 
Konsumation dienenden Vorbereitungshandlungen.

§3

Ein Zuwiderhandeln gegen § 1 stellt eine Verwaltungsübertretung gemäß § 12 NÖ Polizei
strafgesetz dar und wird von der Bezirkshauptmannschaft Tulln mit einer Geldstrafe bis zu € 
1.000,- bestraft.

§4

Diese Verordnung tritt mit 2. Juli 2024 in Kraft.

Beschlossen in der Gemeinderatssitzung vom 24. Juni 2024

Angeschlagen am: 
Abgenommen am:
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